
 

 

 

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM 

 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 
Postfach 10 34 51 · 70029 Stuttgart 

Datum 18.11.2010 
Name Herr Steinbach 

Durchwahl 0711 123-2216 

 
Elektronischer Versand: 
An alle Strom- und/oder Gasnetzbetreiber 
in der Zuständigkeit der 
Landesregulierungsbehörde Baden- 
Württemberg 
 
Nachrichtlich: 
VfEW Baden-Württemberg e.V. 
VkU Landesgruppe Baden-Württemberg 

Aktenzeichen 6-4455.3 und 
6-4455.7/18 
(Bitte bei Antwort angeben) 

 
 Rundschreiben 04/2010 
Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1, 3 und 4 ARegV 
Internetportal der Landesregulierungsbehörde und der Energiekartellbehörde  
 
Hinweise des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg als Landesregulie-
rungsbehörde insbesondere zur Anpassung der Erlösobergrenzen gem. § 4 
ARegV 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
§ 28 Nr. 1 ARegV sieht vor, dass die Netzbetreiber der Regulierungsbehörde die An-
passung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie die der Anpassung 
zugrunde liegenden Änderungen von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 1. Januar des Kalenderjahres mitteilen. Hier-
zu hat das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg als Landesregulierungsbehör-
de (LRegB) einen entsprechenden Erhebungsbogen, jeweils für Strom und Gas, auf 
der Internetseite (http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/erhebungsboegen-und-
rechentools/199401.html; zukünftig: http://www.versorger-bw.de/versorger-in-baden-
wuerttemberg/hinweise-erhebungsboegen.html) veröffentlicht. 
 
Die Erhebungsbögen nach § 28 Nr. 1 ARegV („Anpassung der Erlösobergrenze“) 
sind, soweit im Einzelnen relevant, entsprechend auszufüllen und der LRegB in elekt-
ronischer (per CD/DVD oder E-Mail) und in Schriftform samt den entsprechenden 
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Nachweisen jeweils bis zum 01.01.2011 vorzulegen. Bei elektronischer Übermittlung 
per E-Mail bitte die E-Mailadresse LRegB@wm.bwl.de verwenden.  
 
Bei noch laufenden Anträgen auf Genehmigung eines Erweiterungsfaktors nach § 10 
ARegV, kann bzw. sollte der jeweilige Netzbetreiber die Erlösobergrenze ohne Be-
rücksichtigung dieses Antrages anpassen, insbesondere mit dem Ziel, rechtzeitig zum 
01.01.2011 seine Netzentgelte gebildet und veröffentlicht zu haben. Die sich im Falle 
einer nachträglichen Genehmigung von Erweiterungsfaktorenanträgen ergebenden 
Zusatzbeträge können über das Regulierungskonto abgewickelt werden. 
 
Für die angepassten Ansätze der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten sind die 
Berechnungen nachvollziehbar darzulegen und geeignete Nachweise vorzule-
gen.  
 
Die LRegB stellt es den Unternehmen frei, bei Zweifelsfragen zur Anwendung insbe-
sondere des § 4 ARegV oder zur Vermeidung von späteren Beanstandungen im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung der Anpassung sich ggf. mit der LRegB diesbezüg-
lich vorher abzustimmen.  
 
Zu einzelnen regulierungsrechtlichen Aspekten noch folgende Anmerkungen: 
 
1. Verbraucherpreisgesamtindex 
Laut Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes ist der Verbraucherpreisge-
samtindex im Jahr 2009 gestiegen auf 107,0 (vgl. Statistisches Bundesamt, Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland, Lange Reihen ab 1948, September 2010, S. 3). Der 
bisherige Ansatz mit 108,66 muss daher seitens der Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 
Nr. 1 ARegV angepasst werden. 
 
2. Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netz-

ebenen  
Bei der Berechnung der Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen („vorgelagerte Netzkosten“) ist auf die für das Kalenderjahr 2011 maß-
geblichen Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers abzustellen. Der vorgela-
gerte Netzbetreiber ist gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 ARegV zur rechtzeitigen Mitteilung 
der Netzentgelte verpflichtet. 
Abweichungen von den Ist-Mengen des Jahres 2009 sind gegenüber der LRegB zu 
begründen und nachvollziehbar darzulegen. Des Weiteren sind diese Planansätze 
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dann auch in der Verprobungsrechnung nach § 20 StromNEV bzw. § 18 GasNEV 
anzusetzen. D.h. die Summe der eingespeisten Menge abzüglich ggf. von Verlust-
energiemengen (welche gesondert anzugeben sind) muss der Menge laut Verpro-
bungsrechnung entsprechen. 
 
2.1 Besonderheiten bei Stromnetzen 
 
2.1.1 Entgelte nach § 19 Abs. 3 StromNEV 
Wie bereits mit Rundschreiben der LRegB vom 19.10.2009 mitgeteilt, handelt es sich 
bei den von vorgelagerten Netzbetreibern erhobenen Entgelten nach § 19 Abs. 3 
StromNEV nicht um Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen i.S.d. § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV und damit nicht um dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten. 
 
Die LRegB weist daher darauf hin, dass der anzupassende Ansatz nach § 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 ARegV keine solchen Kostenbestandteile beinhalten darf.  
 
2.1.2 Netzbetreiber gleicher Spannungsebene 
Auch ist bei der Ermittlung der vorgelagerten Netzkosten weiterhin das gemeinsame 
Positionspapier der Landesregulierungsbehörde und der EnBW Regional AG (dieses 
ist sinngemäß auch auf andere vorgelagerte Netzbetreiber anzuwenden) zur Kosten-
wälzung nach § 14 StromNEV “Netzbetreiber gleicher Spannungsebene“ maßge-
bend. Dieses Positionspapier wurde neben einzelnen redaktionellen Änderungen um 
Regelungen bezüglich des Problems der doppelten Hochspannungsbriefmarke er-
gänzt und liegt diesem Rundschreiben bei. Ergibt sich aus dem Positionspapier ein 
entsprechender Nachlass, muss mindestens dieser bei der Berechnung der vorgela-
gerten Netzkosten (unabhängig davon, ob eine entsprechende Vereinbarung mit dem 
vorgelagerten Netzbetreiber getroffen wurde) berücksichtigt werden. Sollte der vorge-
lagerte Netzbetreiber nicht bereit sein, eine entsprechende Vereinbarung basierend 
auf dem Positionspapier abzuschließen, bittet die LRegB um eine diesbezügliche Mit-
teilung. 
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2.1.3 Berechnung der vermiedenen Netzentgelte 
Bei der Berechnung der Kosten für vermiedene Netzentgelte nach § 11 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 8 ARegV reicht eine vereinfachte Ermittlung der vorgelagerten Netzkosten samt 
vermiedenen Netzentgelten anhand der Gesamthöchstlast des Netzes nicht aus. 
Vielmehr sind die Kosten für die vermiedenen Netzentgelte separat anhand der jewei-
ligen Vermeidungsarbeit und -leistung zu ermitteln. Dabei sind unabhängig von den 
tatsächlichen Benutzungsstunden die Entgelte ≥ 2.500 h/a anzusetzen. 
 
2.2 Besonderheiten bei Gasnetzen 
 
2.2.1 Kosten für Lastflusszusagen 
Lastflusszusagen gelten nach einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung des OLG  
Düsseldorf (Beschluss vom 01.09.2010, Az. IV-3 Kart 50/09 (V)) ausdrücklich nicht 
als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten i.S.v. § 11 Abs. 2 ARegV. Diese Bewertung 
der Rechtslage deckt sich im Ergebnis mit der − während der mündlichen Verhand-
lung vom 10.06.2010 geäußerten − vorläufigen Einschätzung des (Regulierungs-) 
Kartellsenats des OLG Stuttgart. Diesen Rechtsauffassungen schließt sich die LRegB 
an, d.h. Lastflusszusagen dürfen daher nicht mehr im Rahmen der Anpassung der 
Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-
ten i.S.v. § 11 Abs. 2 ARegV einbezogen werden. 
 
Unbeschadet dessen behält sich die LRegB jedoch eine Prüfung vor, ob und in wel-
chem Umfang Kosten für Lastflusszusagen im Rahmen der nächsten Kostenprüfung 
(Gas) zu berücksichtigen sind. 
 
3. Referenzpreis Verlustenergie (nicht im vereinfachten Verfahren) 
Den Referenzpreis Verlustenergie wird die LRegB nach Vervollständigung aller Daten 
und Unterlagen seitens der teilnehmenden Netzbetreiber sobald wie möglich den teil-
nehmenden Netzbetreibern mitteilen. 
 
4. Mitteilungspflicht bei Anpassung der Netzentgelte 
Darauf hingewiesen wird, dass gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 ARegV der Netzbetreiber 
verpflichtet ist, bei einer Anpassung der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 3 und 5 
ARegV auch die Netzentgelte anzupassen, soweit sich daraus eine Absenkung der 
Netzentgelte ergibt. 
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Mit Rundschreiben vom 01.09.2010 hat das Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg das Internetportal „www.versorger-bw.de“ angekündigt. Über dieses 
neue Portal soll zukünftig der Netzbetreiber einige seiner Mitteilungspflichten erfüllen. 
 
In der Regel enthalten die Erlösobergrenzenbescheiden der Netzbetreiber folgende 
Auflage: 
 
Die NB wird beauflagt, spätestens zwei Monate nach Zustellung dieses Bescheids, 
mindestens aber eine Woche nach Anwendung von neuen Netzentgelten gegenüber 
Dritten oder Bekanntmachung, die Netzentgelte samt Verprobungsrechnung und die 
schriftliche Dokumentation der Entgeltermittlung der LRegB in elektronischer und in 
Schriftform vorzulegen. Für die Mitteilung der Netzentgelte sowie der dazugehörigen 
Verprobungsrechnung hat die NB die aktuelle Version der von der LRegB auf ihrer 
Internetseite bereitgestellten Datei zu nutzen (zu finden unter www.wm.baden-
wuerttemberg.de). 
 
Es wird darum gebeten, zur Erfüllung der o.g. Auflage die elektronische Datenüber-
mittlung über das genannte neue Internetportal vorzunehmen. Die nach § 28 Nr. 3 
und 4 ARegV mitzuteilenden Informationen sind somit nunmehr unter Nutzung des 
Versorgerportals Baden-Württemberg (https://www.versorger-bw.de/anbieter (noch 
nicht freigeschaltet)) der LRegB einschließlich der Strukturparameter zum 31.12.2009 
zu übermitteln. Neben dieser Datenübermittlung ist auch die schriftliche Dokumentati-
on der Entgeltermittlung einschließlich des vollständigen Prüfberichts des Wirt-
schaftsprüfers zum Jahresabschluss nebst allen Ergänzungsbänden gemäß § 28 
Strom- bzw. GasNEV sowie das jeweilige Preisblatt vorzulegen. 
 
Die im Rahmen des Berichts nach § 28 Strom/GasNEV nunmehr abgefragten Struk-
turparameter sind ohnehin bereits gemäß § 27 Strom/GasNEV bis zum 1. April eines 
Jahres zu veröffentlichen. Die LRegB bittet Sie daher, diese Strukturparameter je-
weils bis zum 1. April eines Jahres über das Versorgerportal zu übermitteln, d.h. die 
Strukturparameter zum 31.12.2010 sind zum 01.04.2011 anzugeben. 
 
In den nächsten Tagen wird die LRegB per E-Mail den von den Unternehmen gemel-
deten Benutzern ihr Benutzer-Login sowie separat das Passwort für den Zugang mit-
teilen. 
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Bitte kontrollieren Sie auch in Ihrem eigenen Interesse die eingegebenen Daten vor 
dem Absenden nochmals sorgfältig, damit eine fehlerhafte Veröffentlichung und nach-
trägliche Korrektur der Netzentgelte vermieden werden. Eine Korrektur nach dem Ab-
senden kann nur noch durch die LRegB erfolgen. 
 
4.1 „Intelligente“ Messeinrichtungen 
Für die seit dem 01.01.2010 anzubietenden Messeinrichtungen nach § 21b Abs. 3a 
und 3b EnWG sind entsprechende Entgelte zu bilden und in die Netzentgeltkalkulati-
on aufzunehmen. Des Weiteren sind nach § 18b StromNZV bzw. § 38b GasNZV 
i.V.m. § 40 Abs. 2 Satz 2 EnWG Entgelte für Messung und Abrechnung für monatli-
che, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnungsintervalle zu bilden Diese je nach 
Abrechnungsintervall unterschiedlichen Entgelte müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen, d.h. i.d.R. dürfte eine monatliche Abrechnung jährlich 
insgesamt das 12fache einer jährlichen Abrechnung kosten. Ebenso müssen die Ab-
rechnungsentgelte für Kunden mit Leistungsmessung in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Abrechnungsentgelten für Kunden ohne Leistungsmessung stehen. 
 
Sofern ein Netzbetreiber auch „intelligente“ Messeinrichtungen einbaut, deren Funkti-
onsumfang und Kosten über den Standardzähler hinausgehen, sind auf der Abrech-
nung für den Messstellenbetrieb zwei Entgeltanteile getrennt auszuweisen:  
 

1. Entgelt im Rahmen der regulierten Aufgabe (Entgelt gemäß Preisblatt für 
„intelligente“ Messeinrichtung (Basiszähler)) 

 
2. Entgeltzuschlag für weitergehende Funktionen des „intelligenten“ Messein-

richtung im Rahmen wettbewerblichen Handelns. 
 
Die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung 
entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er-
lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen wird aber in das Regulierungs-
konto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss-
nutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch-
geführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach 
§ 18b StromNZV und § 38b GasNZV verursacht werden. Auch nach der Bildung die-
ser zusätzlichen Entgelte darf die Erlösobergrenze grundsätzlich nicht überschritten 
werden. Allerdings kann können die Kosten des Einbaus neuer Zählergenerationen 
(vorwiegend im Neubau, nicht bei Ersatz) bei Veränderungen der Versorgungsaufga-
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be unter Umständen zum Erreichen der Kostenschwelle und zu Anpassungen der 
Erlösobergrenzen im Sinne des § 10 ARegV beitragen. 
 
4.2 Besonderheit für Stromnetzbetreiber 
 
4.2.1 Entgelte für Nachtspeicherheizungen 
Auf die bestehende Genehmigungspflicht gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV für 
getroffene (antizipierte) Sondernetznutzungsvereinbarungen für Elektrospeicherhei-
zungen oder sonstige unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepum-
pen), soweit sie gegenüber der bisherigen Genehmigung hinsichtlich des prozentua-
len Netzentgeltnachlasses abweichen, wird hingewiesen. 
 
4.2.2 Straßenbeleuchtungsentgelte 
Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 StromNZV kann bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen 
(insbesondere der Straßenbeleuchtung) die abgenommene Elektrizität auch rechne-
risch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhältnis 
zu Höhe des Verbrauchs stehen. Eine Ermittlung von Arbeit und/oder Leistung bei 
Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen über Einschaltzeiten, gesicherter Kenntnis 
der Leistung und Anzahl von Leuchtmitteln oder vergleichbaren gesicherten Umstän-
den kann je nach Ausgestaltung der Betriebsführung und Vernetzung genügen für die 
Zugrundlegung von Netzentgelten mit Leistungsmessung, wenn die derartige Be-
stimmung von Arbeit und Leistung mit hinreichender Sicherheit zu vergleichbaren 
zuverlässigen Ergebnissen führt. 
 
Die Ermittlung der Arbeits- und ggf. der Leistungswerte muss im Bericht nach § 28 
StromNEV vollständig nachvollziehbar dargestellt werden; dabei ist auch darzulegen, 
in welchem Umfang Leitungsverluste berücksichtigt wurden. Ebenso sind die ent-
sprechenden Netzabrechnungen des Jahres 2009 vorzulegen. 
 
In diesem Zusammenhang wird die LRegB bei Netzbetreibern, die Straßenbeleuch-
tungsanlagen betreiben, in nächster Zeit zu der Netzführung, Anschlusssituation, Ei-
gentumsverhältnissen usw. entsprechende Daten erheben.      
 
Auf § 3 KAV wird hingewiesen. 
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4.3 Besonderheit für Gasnetzbetreiber 
In diesem Zusammenhang weist die LRegB darauf hin, dass die jeweils letzte Stufe 
bzw. Zone des Preisblattes keine Obergrenze enthalten darf, d.h. die jeweils letzte 
Stufe bzw. Zone muss nach oben hin unbegrenzt zur Anwendung kommen. 
 
5. Keine vorzeitige Auflösung des Regulierungskontos 
Hinzuweisen ist weiter darauf, dass auch die inzwischen geänderte Fassung des § 5 
Abs. 3 ARegV weiterhin keine vorzeitige Auflösung des Regulierungskontos erlaubt. 
Der dahingehende Antrag des Landes Baden-Württembergs, dass eine Möglichkeit 
zur vorzeitigen Auflösung des Regulierungskontos geschaffen wird, wurde im Juni 
2010 im Wirtschaftsausschuss des Bundesrates abgelehnt. Die Grundsätze der Ent-
geltbildung nach § 17 Abs. 1 ARegV sind auch im Fall des § 5 Abs. 3 ARegV weiter-
hin einzuhalten. Es darf in die Netzentgeltberechnung nicht bewusst eine Erlösober-
grenzenunterschreitung (oder -überschreitung) einkalkuliert werden, um so das Regu-
lierungskonto bereits vorzeitig aufzulösen. Sollten Netzbetreiber trotzdem bewusst 
eine Erlösobergrenzenunterschreitung in die Netzentgeltberechnung einbeziehen (ob 
dies überhaupt zulässig ist, kann dahingestellt bleiben), hat dies nach Auffassung der 
LRegB keinen Einfluss auf den Saldo des Regulierungskontos nach § 5 ARegV. Bei 
der Ermittlung des Saldos des Regulierungskontos ist auf die erzielbaren Erlöse und 
nicht auf die einkalkulierten Erlöse abzustellen. Die LRegB beabsichtigt, hiervon die 
Erlösobergrenzenunterschreitungen aufgrund von Rundungsdifferenzen bei der Netz-
entgeltbildung auszunehmen, sofern sie die Grenze von ±1% nicht übersteigen. 
 
6. Effizienzwerte für das vereinfachte Verfahren in der zweiten Regulie-

rungsperiode 
Die LRegB wird die von der BNetzA festzulegenden Effizienzwerte übernehmen. Die 
Bekanntmachung der Effizienzwerte im Amtsblatt der BNetzA ist veranlasst, mit der 
Bekanntmachung ist in wenigen Tagen zu rechnen. Zu rechnen ist einer Bekanntma-
chung, die Effizienzwerte wie folgt ausweist: 
 
Stromnetzbetreiber: 96,14% 
 
Gasnetzbetreiber: 89,97%. 
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Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Frau Broock -2155, Frau 
Neumann -2456, Frau Pross -2354 oder Herr Steinbach -2216). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Steinbach 


